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BESCHLUSS 

 
2 StR 123/23 

vom 
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gegen 
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Der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat auf Antrag des Generalbundesan-

walts und nach Anhörung des Beschwerdeführers am 4. Juli 2023 gemäß § 349 

Abs. 4 StPO beschlossen: 

 

1. Auf die Revision des Angeklagten wird das Urteil des Landge-

richts Bonn vom 2. November 2022 mit den Feststellungen auf-

gehoben. 

2. Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch 

über die Kosten des Rechtsmittels, an eine andere Strafkammer 

des Landgerichts zurückverwiesen. 

 

 

Gründe: 

Das Landgericht hatte den Angeklagten O.      mit Urteil vom 17. August  

2020 zu einer Freiheitsstrafe zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Mit Urteil 

vom 27. Oktober 2021 hat der Senat dieses Urteil auf die Revision der Staatsan-

waltschaft insgesamt aufgehoben; auf die Revision des Angeklagten hat er das 

Urteil lediglich im Strafausspruch mit den Feststellungen aufgehoben und seine 

weitergehende Revision verworfen. Nunmehr hat das Landgericht den Angeklag-

ten wegen Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Mo-

naten verurteilt. Das Rechtsmittel hat in vollem Umfang Erfolg. 

Das Landgericht ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass der Senat das 

Urteil vom 17. August 2020 nicht nur auf seine, sondern auch auf die Revision 
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der Staatsanwaltschaft lediglich im Strafausspruch mit den Feststellungen aufge-

hoben hat. Tatsächlich hat der Senat das Urteil auf die Revision der Staatsan-

waltschaft vollständig aufgehoben. Die Strafkammer ist deshalb irrig davon aus-

gegangen, die Täterschaft des Angeklagten stünde in objektiver wie auch in sub-

jektiver Hinsicht nach dem rechtskräftigen Schuldspruch fest. Da sie sich insoweit 

zu Unrecht an die Feststellungen des Landgerichts aus dem Vorurteil gebunden 

gesehen hat, fehlt es an tragfähigen eigenen Feststellungen und einer entspre-

chenden Beweiswürdigung für eine Verurteilung des Angeklagten. Die Sache be-

darf deshalb neuer Verhandlung und Entscheidung.  

 

Franke Appl Krehl 

RiBGH Prof. Dr. Eschelbach 
ist urlaubsbedingt an der Un-
terschrift gehindert. 
 

Franke Meyberg 
 

Vorinstanz: 

Landgericht Bonn, 02.11.2022 - 23 KLs 28/21 900 Js 1006/19 

 


